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Neben allgemeinen Krankenhausleistungen für voll-

und teilstationäre Behandlungen im Sinn des § 2 Abs. 2

Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) können nach

den näheren Vorgaben des § 17 KHEntgG weitere

Krankenhausleistungen als Wahlleistungen angeboten

werden. Diese Wahlleistungen sind schriftlich zu ver-

einbaren; vor der Vereinbarung ist der Patient über die

Entgelte der Wahlleistungen und deren Inhalt schrift-

lich zu informieren. 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich im Urteil von

9. Oktober 2014 – 5 C 26713 mit der Frage der Kosten

der Unterbringung in einem Zweibett-Zimmer auf der

Komfortstation eines Krankenhauses zu befassen. An-

stelle der Kosten eines Zweibett-Zimmers auf der Kom-

fortstation in Höhe von 58 € hatte die Beihilfestelle zu-

nächst der Beihilfefestsetzung nur einen Betrag für ein

„normales“ Zweibett-Zimmer der Abrechnung zugrunde

gelegt. Die Patientin war vom Krankenhaus nicht über

die unterschiedlichen Formen der Unterbringung in

einem Zweibett-Zimmer unterrichtet worden.

Die Ablehnung von Beihilfeleistungen zu den Kosten

eines Zweibett-Zimmers auf der Komfortstation wurde

vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt. 

Bietet ein Krankenhaus die Wahlleistungen Unterkunft

in verschiedenen Ausführungen – und damit zu Ent-

gelten in unterschiedlicher Höhe - an, muss der Patient

vor Abschluss der Vereinbarung hierüber unterrichtet

werden. Unterbleibt diese Unterrichtung wie im be-

schrieben Sachverhalt, ist die getroffenen Vereinba-

rung unwirksam. Das Entgelt für die Unterbringung in

einem Zweibett-Zimmers auf der Komfortstation zählt

damit nicht zu den beihilfefähigen Aufwendungen.
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I. Höhe der Beihilfe für Zweibett-Zimmer in einem mit öffentlichen Mitteln 
geförderten Krankenhaus

1. Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für 

stationäre Krankenhausbehandlungen in 

Privatkliniken

Bei Behandlungen in Privatkliniken, d.h. in Kranken-

häusern, die das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG)

oder die Bundespflegesatzverordnung (BPflV) nicht an-

wenden, ist die Beihilfefähigkeit der Behandlungsko-

sten nach dem Beihilferecht des Bundes und der Län-

der der Höhe nach begrenzt. Bei der beihilferechtlichen

Bewertung ist dem Grunde nach ein Vergleich mit den

Kosten einer Behandlung in einem öffentlichen Kran-

kenhaus durchzuführen. Hierbei ist bzgl. der allgemei-

nen Krankenhausleistungen zu unterschieden, ob in

einem mit öffentlichen Mitteln geförderten Krankenhaus

die Abrechnung nach DRG-Fallpauschalen (diagnose-

bezogenen Fallgruppen) oder nach tagesgleichen Pfle-

gesätzen (Abteilungs- und Basispflegesatz) erfolgen

würde. Der letztgenannte Vergleichsansatz erfolgt weit

überwiegend in Kliniken der Psychiatrie, Psychosoma-

tischen Medizin und Psychotherapie. Daneben sind

auch in einer Privatklinik Wahlleistungen beihilfefähig,

wenn eine entsprechende Wahlleistungsvereinbarung

unterzeichnet wurde.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich in den Urtei-

len von 6. November 2014 – 5 C 36/13, 37/13 und 7/14

mit der Frage des Umfangs der durchzuführenden Ver-

gleichsberechnung zu befassen. Maßgebend war in

allen drei Entscheidungen das Beihilferecht des Lan-

des Baden-Württemberg, jeweils in der im Zeitpunkt

des Entstehend der Aufwendungen maßgebenden

Fassung (Dezember 2010 bzw. 2011).
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2. Bewertung durch das BVerwG

Den Entscheidungen mit den Az. 5 C 36/13 und 37/13
lagen Erkrankungen aus dem psychosomatischen,
psychischen oder psychotherapeutischen Formenkreis
zugrunde. Das Bundesverwaltungsgericht hat folgende
grundsätzlichen Bewertungen getroffen:

• Bzgl. des Vergleichs ist auf das zugelassene Kran-
kenhaus mit der bundesweit höchsten Pauschale für
die konkrete Behandlung abzustellen, da die Beihilfe-
norm zum maßgebenden Zeitpunkt keine räumlich
eingrenzenden Regelungen enthält.

• In den Vergleich einzubeziehen sind alle berechneten
Leistungen eines privaten Krankenhauses, die im Fall
der Leistungserbringung durch ein öffentliches Kran-
kenhaus durch Abteilungs- und Basispflegesätze ab-
gegolten wären.

• Den pauschal berechneten Aufwendungen eines pri-
vaten Krankenhauses ist das Entgelt für funktional in
Anspruch genommene und gesondert berechnete
Wahlleistungen hinzuzurechnen.

• Ein Wahlleistungsentgelt kann allerdings nur dann in
den Vergleich einbezogen werden, wenn die jeweilige
funktionale Wahlleistung auch als solche vom öffent-
lichen Krankenhaus, das dem Vergleich zugrunde ge-
legt wird, angeboten wird.

Der Entscheidung mit den Az. 5 C 7/14 lag eine Er-
krankung zugrunde, die im Fall der Behandlung in
einem mit öffentlichen Mitteln geförderten Krankenhaus
mittels DRG-Fallpauschalen anzurechnen gewesen
wäre. Die folgenden grundsätzlichen Bewertungen hat
das Bundesverwaltungsgericht getroffen:

• Bzgl. des Vergleichs ist auf der Basis der konkreten
Behandlung das zugelassene Krankenhaus des Bun-
deslandes mit dem höchsten Landesbasisfallwert ab-
zustellen, da die Beihilfenorm auch hier zum maßge-
benden Zeitpunkt keine räumlich eingrenzenden
Regelungen enthält.

• Den pauschal berechneten Aufwendungen eines 
privaten Krankenhauses ist das Entgelt für funktional
in Anspruch genommene und gesondert berechnete
Wahlleistungen des Krankenhaus des Bundeslandes
mit dem höchsten Landesbasisfallwert hinzuzurech-
nen.

Zur Frage, welche Konsequenzen aus dieser Recht-
sprechung zu ziehen sind, wird der Mildenberger in
einer der nächsten Aktualisierungen in bewährter
Weise eingehen.

Wolfgang Weigel, Regierungsrat, Bayerisches 
Staatsministerium der Finanzen, München

http://www.rehmnetz.de/shop/Beamtenrecht/Beihilferecht/Beihilferecht-in-Bund-Laendern-und-Kommunen-Loseblattwerk-zzgl-Aktualisierungslieferungen.html
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II. Neues auf Rehmnetz

News:

BVerfG: Kopftuchverbot für Lehrkräfte ist verfas-

sungswidrig

Fall Georg Schmid: Pensionsansprüche verurteilter

Ruhestandsbeamter

III. Beamtenblog

Jede Woche bloggt unser Experte Dr. Maximilian

Baßlsperger auf rehmnetz.de zu aktuellen Themen

rund ums Beamtenrecht. Die neuesten Beiträge: 

70 Jahre Kriegsende: Hitler als Beamter

Hat der zur Freiheitsstrafe von einem Jahr

und vier Monaten verurteilte Fraktionsvorsitzende

a.d. Schmid („Schüttelschorsch“) Pensionsan-

sprüche?

Kopftuchverbot für islamische Lehrerinnen ist

verfassungswidrig
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